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Was soll geandert werden?

Aus der Tdtigkeit fiir die Revision des Eidgendssischen Strafgesetzbuches

Im Laufe des Jahres 1959 wurde beschlossen, die Ar-
beiten, die hinsichtlich der Revision des eidg. Strafge-
setzbuches im Gange waren, abzuschliessen.

Der Zeitpunkt ist deshalb gekommen, die Arbeitsresul-
tate der Gruppe B der Eidg. Expertenkommission, die
sich aus Theoretikern und Praktikern des Jugendstraf-
rechtes zusammensetzte und die Paragraphen revi-
dierte, die sich mit den jugendlichen Rechtsbrechern
befasst, zu resumieren. Diese Arbeitsgruppe wurde mit
bemerkenswerter Fachkenntnis und grossem Einsatz
bis zu seinem Tode von dem leider so friih verstorbe-
nen Bundesrat Dr. Markus Feldmann préasidiert.

Nachfolgend die wichtigsten Aenderungen, welche die
Experten zum geltenden Titel IV des Schweizerischen
Strafgesetzbuches vorschlagen:

1. Altersgrenze

Abgestuft nach Alter, unterscheidet unser Strafgesetz-
buch drei Kategorien von jugendlichen Rechtsbrechern:
die Kinder von 6—14 Jahren, die Jugendlichen von 14
bis 18 Jahren und die Minderjihrigen von 18—20 Jah-
ren.

a) Es wurde nun vorgeschlagen, die Altersgrenze fiir
«Kinder» bis auf das vollendete 15. Altersjahr auszu-
dehnen, um der in vielen Kantonen bis zu diesem Alter
dauernden obligatorischen Schulpflicht Rechnung zu
tragen.

b) Bezuiglich die Kategorie der «Minderjdhrigen von 18
bis 20 Jahren», die heute mit einigen Milderungen unter
das Erwachsenenstrafrecht fallen, schlagen die Exper-
ten vor, von nun an das Jugendstrafrecht anzuwenden.
Tatsédchlich weisen die meisten jugendlichen Rechts-
brecher dieser Altersgruppe nicht die geistige, physi-
sche und moralische Reife auf, die es rechtfertigt, sie
wie erwachsene Kriminelle zu behandeln. Eine Ein-
schriankung ist aber im Entwurf vorgesehen: wenn die
Untersuchung der Personlichkeit oder das Gutachten
eines Experten tiber den KkoOrperlichen und geistigen
Zustand zeigen, dass alle vorgesehenen Sanktionen bei
diesem jugendlichen Rechtsbrecher effektlos bleiben
werden, wird das ordentliche Strafrecht mit den be-
reits vorgesehenen Milderungen angewendet.

2. Massnahmen zur Erziehung und Heilung

a) Die erste erzieherische Massnahme, die im Projekt
erwahnt wird, ist in der Folge — so hofft man — von
grundsétzlicher Wichtigkeit. Es ist das die Erziehungs-
aufsicht, inspiriert vom franzosischen «liberté surveil-
lé» und der angelsdchsischen «Probation». Sie erlaubt
uns, das Kind oder den Jugendlichen dank der Mit-
hilfe einer kompetenten Persdnlichkeit, die mit der
Aufsicht betraut wird, in der eigenen Familie zu be-
lassen.

Diese Massnahme fordert von den Kantonen eine neue
Organisation sowie die Ausbildung von beruflichen
und freiwilligen Kréaften, die fir diese delikate Aufgabe
geschult werden. Die Frauen werden sicherlich aufge-
fordert werden, bei der Erfiillung dieser wichtigen Mis-
sion massgeblich mitzuwirken.
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Die Erziehungsaufsicht wird auf diese Weise das wich-
tigste erzieherische Element in der Skala der Massnah-
men, die dem Jugendrichter zur Verfligung steht, unter
der Bedingung allerdings, dass sie durch den Magistra-
ten weise angewandt und durch qualifizierte Organe
sorgfiltig durchgefiihrt wird. Sie kann den Aufschub
der Strafe und die bedingte Entlassung ersetzen.

b) Eine andere wichtige Revision ist die komplette Um-
arbeitung von Artikel 91 Ziffer 3, die eine bessere Lo-
sung des brennenden Problems der besonders schwieri-
gen Jugendlichen bringen wiirde, mit denen man bis
zur Stunde nicht viel anzufangen weiss und fiir die
auch keine guten Plazierungsmoglichkeiten vorhanden
sind. Flr diese Gruppe von Jugendlichen wird die
Schaffung einer Spezialanstalt vorgeschlagen, um zu
versuchen, sie durch intensive individuelle Behandlung
vor Ruckfillen zu bewahren. Eine solche Spezialanstalt
wurde bereits in Aussicht genommen. Es sollen hier die
modernsten erzieherischen Heilmethoden mit Hilfe ei-
nes qualifizierten Personals angewandt werden, mit
dem Ziel der Nacherziehung dieser Jugendlichen, die
bis jetzt von einer Anstalt in die andere geschoben
wurden, um zuletzt in einer Strafanstalt zu landen,
ohne dass man sie ihrem Zustand entsprechend be-
handelt hitte. Im Hinblick auf die Wichtigkeit einer
solchen Anstalt, die das dringende Problem der Riick-
félligkeit in der Schweiz 16sen soll, haben die Experten
den Wunsch formuliert, die Eidgenossenschaft moge
80 Prozent der Kosten in Form von Subventionen
tbernehmen, um die Errichtung eines solchen Hauses,
das sich als sehr kostspielig erweist, tiberhaupt zu er-
moglichen. Die Aufnahmebedingungen in einer solchen
Anstalt ftir besonders schwierige Jugendliche wurden
von den Experten mit grosser Sorgfalt studiert.

¢) Gemiss heutigem Strafgesetzbuch ist die Beobach-
tung eines Kindes oder eines Jugendlichen nur wéah-
rend der strafrechtlichen Untersuchung vorgesehen,
die dem Urteil vorangeht.

Das Projekt sieht vor, diese Beobachtung auch im
Rahmen des Vollzuges einer Massnahme einzusetzen,
damit festgestellt werden kann, ob eine andere Mass-
nahme in Aussicht genommen werden sollte.

d) Die Spezialbehandlung eines Kindes oder eines
Jugendlichen (besonders die eines Geisteskranken,
Schwachsinnigen, Blinden, Taubstummen, Epilepti-
schen, einem Jungen, der eine geistig oder moralisch
abwegige Entwicklung aufweist) kann — geméss Pro-
jekt — mit anderen erzieherischen Massnahmen kumu-
liert werden, was bis heute nicht der Fall war.

e) Endlich haben die Experten dem Katalog der An-
stalten, die von den Kantonen errichtet werden mis-
sen (Art. 382 StrGB) die Aufnahme- und Beobachtungs-
stationen hinzugefiigt. Es existieren da und dort solche
Hauser; jedoch ist ihre Zahl zu gering, um den heuti-
gen Bedlrfnissen zu entsprechen.

Schlussbemerkungen

In diesen kurzen Ausfiihrungen konnten nur die we-
sentlichen Grundzlige einer Reform skizziert werden,



die sich auf eine ganze Reihe von Einzelheiten erstreckt.
Da und dort wirft man dem Projekt vor, es erschwere
und kompliziere unser Jugendstrafrecht. Diese Vor-
wirfe wéren gerechtfertigt, wenn die gesetzlichen Vor-
schriften tiberall von spezialisierten Jugendrichtern ge-
handhabt wiirden. Das ist aber nicht der Fall. In zahl-
reichen Kantonen sind es noch die ordentlichen Ge-
richte und die Administrativbehorden, die mit dem Un-
tersuchungsverfahren und der Aburteilung von kind-
lichen und jugendlichen Rechtsbrechern beauftragt
sind.

Unter diesen Voraussetzungen haben es die Experten
vorgezogen, fast tiibertriebene Genauigkeit anzuwenden,

Tagebuchnotizen

In seinem Buch «Kinder aus geschiedenen Ehen», Ver-
lag Hans Huber, Bern, schreibt PD Dr. C.Haffter,
Basel, tiber die Fortfiihrung einer Elternehe: «Mit be-
sonderer Schdrfe ist im Interesse der Kinder auf die
friihzeitige Scheidung von Trinkerehen und Ehen Gei-
steskranker zu dringen, da hier die hdufigsten und
schwersten Schddigungen der Kinder nachzuweisen
sind.» Daran mussten wir dieser Tage denken, als
gegen Abend die 18jdhrige Rosmarie an unsere Tilire
klopfte. «Meine Mutter hat erklart, ich solle daheim
abfahren, sie wolle mich nicht mehr behalten. Nun will
ich mir ein Zimmer mieten und wollte fragen, ob Sie
damit einverstanden sind?» So sprach das T¢chterchen,
das gar nicht wie eine 18jahrige, sondern wirklich noch
wie ein halbes Kind aussieht. Im Gesprédch gestand sie
mir dann, dass sie vor wenigen Tagen gar nicht nach
Hause gegangen sei, sondern bei ihrem 23jdhrigen
Freund im Apartment-House genéchtigt habe. Ueber-
haupt ist sie abends sozusagen nie daheim. «Vater
und Mutter haben immer Streit, da mag ich nicht da-
heim bleiben, darum...» Wundern brauchen wir uns
nicht {iber die heutige Situation. Seit Jahren hat sie
sich abgezeichnet. Wohl hat man vor wenigen Jahren
den Vater in eine Trinkerheilstéitte gesteckt. Vom er-
sten bis zum letzten Tag seines Kurjahres war er der
Meinung, ihm sei Unrecht geschehen. Darum auch be-
gann er nach seiner Riickkehr unverziiglich wieder
mit seinem Freund Sorgenbrecher Alkohol gemein-
same Sache zu machen. Man hat erst Fritz wahrend
seiner Schulzeit fiir zwei Jahre in ein Erziehungsheim
gesteckt. Zwei Jahre lang haben die Eltern Widerstand
geleistet und dergleichen getan, als ob diese Mass-
nahme vollig liberfliissig gewesen wire. Was hat bei
dieser Einstellung, die man dem Knaben nicht etwa
verheimlichte, Positives herauskommen konnen? Kaum
war der Knabe spiter aus der obligatorischen Schul-
pflicht entlassen, zahlte er seinen Eltern ihr unein-
sichtiges Verhalten zurlick, anders zwar, als sie je
gedacht haben. Kaum 16jdhrig, musste er, weil vollig
verwahrlost, in ein Heim fiir schwererziehbare Schul-
entlassene eingewiesen werden. Die Eltern hatten diese
Massnahme gefordert. Doch schon wenige Monate spéa-
ter ersuchten sie um Riickgabe des Sohnes, der jetzt
wohl eine Lehre gezogen habe! Auf dieses Ansinnen
traten wir nicht ein. Und jetzt steht seine Schwester
vor uns, rechtfertigt ihr néchtliches Ausbleiben mit

anstatt gesetzliche Liicken offen zu lassen, die sich als
Quelle von Unsicherheit und einer nach Kantonen sehr
verschiedenen Rechtsanwendung auswirken wiirden.
Wenn auch der revidierte Text etwas schwer zu hand-
haben ist, so hat er doch das Verdienst, bei den ausfiih-
renden Organen Zweifel und Unsicherheit zu eliminie-
ren. Im ganzen gesehen stimmen die vorgesehenen Mo-
difikationen mit den modernsten Tendenzen des Ju-
gendstrafrechtes tiberein, das sich bekanntlich bemiiht,
mehr zu erziehen als zu strafen, indem es bei jedem
jugendlichen Rechtsbrecher die Behandlung zur An-
wendung bringt, die fiir seine Besserung am wirksam-
sten ist. V.D. (BSF), aus «Hospitalis», Dez. 1960

dem Hinweis, dass die Eltern sozusagen jeden Abend
Streit haben, und will ausziehen. Das Jiingste ist noch
schulpflichtig, besucht wie seine der Schule entwach-
senen Geschwister seinerzeit die Spezialklasse!

Man hat diesem Alkoholiker-Vater nicht die elterliche
Gewalt entzogen, sondern lediglich eine vormund-
schaftliche Aufsicht angeordnet. So pocht der Mann
heute immer noch auf sein Vaterrecht, obwohl er seine
Vaterpflicht strédflich vernachlédssigt. Und die Mutter?
Auch sie gehort zur Zahl jener Frauen von Alkoho-
likern, die heute jammern und nach Massnahmen ru-
fen, um alsbald, wenn solche angeordnet werden, eben-
sosehr um Aufhebung zu bitten. Immer und immer
wieder haben wir gerade in dieser Familie das erlebt.
Wer beinahe téglich in solche Familien hineinsieht und
sich um die Opfer des Alkoholismus kiimmern muss,
der weiss, wie sehr Dr. Haffter recht hat, wenn er die
frihzeitige Scheidung von Trinkerehen fordert. Es ist
gewagt, immer zum Ausharren aufzumuntern. Der
Schaden, der wiahrend dieser Zeit den Kindern see-
lisch zugefiigt wird, kann kaum je behoben werden.
Wer will aber dafiir die Verantwortung tibernehmen?

Lange haben wir heute tiber das Gesprédch, das wir
mit der Mutter der bald 15jdhrigen Klara geftihrt ha-
ben, nachdenken miissen. Es klang alles so unwahr-
scheinlich, dass wir schliesslich Nachfrage hielten, ob
so etwas in der zweiten Halfte des 20. Jahrhunderts
moglich sei? Frau X. hat sich im Gesprdch bei uns
dartiber beklagt, dass ihr Téchterchen, das im kom-
menden Frihjahr aus der obligatorischen Schulpflicht
entlassen wird, in bezug auf Korperpflege «hinter dem
Mond» daheim sei. Klara weilt seit einigen Jahren in
einem Madchenerziehungsheim und verbringt jeweils
die Ferien bei seiner Mutter. So war es auch an Weih-
nachten wieder gewesen. Die Mutter hat einen rich-
tigen Kampf fiihren miissen, bis die 15jahrige Klara
ihr Bad in der Badewanne ohne Badkleid nahm. Fiir
das Kind war das etwas Fremdes, etwas Verbotenes,
denn im Heim baden alle Kinder nur mit Badean-
zligen. Ebenso hart war der Kampf am Abend bei der
taglichen Korperreinigung. Klara ist sich gewohnt,
dass, wenn liberhaupt gewaschen wird, dies selbstver-
stdndlich nur geschehen darf, ohne dass der Korper
aller Kleider entblosst wird. Dass dabei Hemd und
Hoschen sehr nass werden, spielt offenbar keine Rolle.

45



	Was soll geändert werden? : Aus der Tätigkeit für die Revision des Eidgenössischen  Strafgesetzbuches

